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1. EINLEITUNG
Der Kanton Luzern hat mit der Revision des Planungs- und Baugesetzes (PBG)
2014 einen Systemwechsel bei den Baubegriffen und Messweisen vollzogen. Die
auf einem Grundstück zulässige bauliche Dichte wird nicht mehr über die Ausnüt-
zungsziffer (AZ) und die zulässige Geschosszahl, sondern als Kombination von
Überbauungsziffer (ÜZ) und zulässiger Gebäudehöhe (GH) festgelegt. Die Gemein-
den müssen dieses neue Recht bis spätestens 2023 in ihren kommunalen Bau- und
Zonenreglementen (BZR) übernehmen.

Die Gemeinde überarbeitet zurzeit ihre Nutzungsplanung, bestehend aus Zonen-
plan und BZR. Die öffentliche Auflage ist für 2021 vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt
müssen Baugesuche auch die neuen Bestimmungen erfüllen. Die definitive Ablö-
sung der alten Zonenbestimmungen erfolgt mit Beschluss durch die Gemeindever-
sammlung sowie anschliessender Genehmigung durch den Regierungsrat, voraus-
sichtlich 2022. Die Übergangsbestimmung nach §224 PBG erlaubt es, «nicht oder
nur teilweise realisierte Bebauungs- und Gestaltungspläne» bis spätestens Ende
2023 noch nach altem Recht fertigzustellen.

Gestaltungspläne, welche noch die alten Baubegriffe wie AZ, aGF oder Geschos-
sigkeit verwenden, sind ab 2024 nicht mehr oder nur noch teilweise anwendbar.
Baugesuche, welche eine Veränderung von Gebäudevolumen, -höhe oder Ausnüt-
zung bedingen, können nicht mehr bewilligt werden, solange der GP nicht dem
neuen Recht entspricht. Somit sind die betreffenden GP entweder anzupassen oder
aufzuheben.

1.1. Handlungsoptionen
Für Gestaltungspläne, welche mit dem neuen Recht nicht kompatibel sind, beste-
hen zwei Handlungsoptionen:

Aufhebung durch Gemeinde
Aufhebung mit Beschluss durch Gemeindeversammlung. Der Gestaltungsplan wird
im revidierten BZR unter den Schlussbestimmungen als «aufzuhebend» aufgelistet
und mit Beschluss durch die Gemeindeversammlung und anschliessender Geneh-
migung durch den Regierungsrat definitiv aufgehoben. Nach der Genehmigung gel-
ten somit nur noch die Zonenbestimmungen gemäss BZR. Dabei sind zwei Fälle zu
unterscheiden:
1. Aufhebung ohne Anpassungen in der Grundnutzung (Zonenplan und/oder

BZR): Es gelten die Bestimmungen der ordentlichen Bauzone.
2. Aufhebung mit Anpassung der Grundnutzung: Weiterhin wichtige Bestimmun-

gen aus dem GP werden in die Grundnutzung (Zonenplan und/oder BZR) über-
tragen (vgl. Kap. «Übertragungen von Bestimmungen»).

Anpassung durch Grundeigentümer
Der Gestaltungsplan wird vorerst beibehalten. Die Grundeigentümer passen ihn von
sich aus bei Bedarf an. Dies erfolgt im Gestaltungsplanverfahren.

Ausgangslage

Gesamtrevision der
Nutzungsplanung

Bedeutung für beste-
hende Gestaltungs-
pläne (GP)

Zwei Handlungs-
optionen

Aufhebung durch
Gemeinde

Anpassung durch
Grundeigentümer
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1.2. Übertragung von Bestimmungen
Wird die Aufhebung eines Gestaltungsplans ins Auge gefasst, besteht die Möglich-
keit, wichtige Inhalte daraus in die Grundnutzung zu übertragen. Dazu stehen u. a.
folgende Optionen zur Verfügung:

Regelungen im Zonenplan
Der GP nimmt oftmals eine Differenzierung des Zonenplans vor und schafft Bereiche
mit unterschiedlichen Gebäudehöhen oder Bebauungsdichten. Diese Differenzie-
rung kann in den Zonenplan überführt werden (Unterteilung in verschiedene Zonen).

Mittels Erhaltungszone können heterogene Bebauungen rechtmässig übernommen
werden. Dabei steht der Erhalt der bestehenden Struktur im Vordergrund.

Wertvolle Freiräume oder Gemeinschaftsflächen wie Spielplätze können mit einer
Grünzone überlagert werden und sind damit als Freiflächen gesichert. Die Fläche
kann weiterhing an die ÜZ angerechnet werden. Ist dies nicht notwendig, kann eine
Grünzone (Grundnutzung) ausgeschieden werden.

Naturobjekte wie Baumreihen, Hecken oder auch Einzelbäume, welche für das
Quartierbild von Wert sind, werden als Linien- oder Punktelemente in den Zonen-
plan übernommen.

Sicherung von gemeinschaftlichen Erschliessungs- oder Parkierungsflächen.

Wenn eine nach Gestaltungsplan realisierte Bebauung oder ein Teilbereich davon
auch zukünftig einheitlich beplant werden soll, kann diese mit einer GP-Pflicht über-
lagert werden. Die Anforderungen an den neuen GP werden im Anhang zum BZR
definiert.

Regelungen im BZR
Die Baumasse der betreffenden Wohnzone wird eng an diejenigen im GP ange-
passt. Bezüglich Gebäudehöhe bedeutet dies in der Regel die Festlegung von rest-
riktiven, eher niedrigen Werten (Gesamt- und Fassadenhöhe). Die Kompensation
kann über eine verhältnismässig grössere ÜZ erfolgen.

Regelungen im Verkehrsrichtplan
Bestehende Langsamverkehrserschliessungen wie öffentliche Fusswege können im
Verkehrsrichtplan abgebildet und gesichert werden.

Weitere Informationen zum Umgang mit Gestaltungsplänen finden Sie unter:
https://rawi.lu.ch/down_loads/down_loads_rp – Umgang mit altrechtlichen Son-
dernutzungsplanungen

Zwei Möglichkeiten zur
Übertragung von
Bestimmungen

Zonierung

Erhaltungszone

Grünzone Freiraum

Naturobjekte

Verkehrszone

GP-Pflicht

Baumasse

Öffentliche Fusswege

Weitere Informationen
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2. ÜBERSICHT DER GESTALTUNGSPLÄNE
Auf dem Gemeindegebiet von Eschenbach bestehen 19 rechtskräftige Sondernutzungspläne. Es sind
dies:

Abb 1: Übersichtskarte der Sondernutzungspläne auf dem Gemeindegebiet von Eschenbach
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2.1. BP Acherfang (1998, 2005)
Standort: Acherfang Zone:  Arbeitszone III a und b
Parteien: Egger Möbel und Küchen AG, Verein Aurora
Verfasser: Schmid & Partner Planungs AG, Änderungen: Planteam
Eigentümer: 833, 951, 950, 608: Möbel Hubacher, 1048: Schmid Immobilien AG Buchrain
Umfang: 15'972 m2 (vor Änderung 2005), 7 Gebäude (5 nicht realisiert)
Vorschriften: 1998:

π ÜZ: 0.4
Veränderung der Baubegrenzungslinie innerhalb der Baulinien gestattet, vorspringende
Gebäudeteile max. 1 m über die Baubegenzungslinien, ausserhalb der Baubegrenzungs-
linie: nur 1 geschossige Bauten

π Fassadenhöhe: 14.5 m/18 m
π Erschliessung (inkl. Fahrrad- und Fussgängererschliessung) gemäss Plan

Parkplätze: 245 (Aufteilung unter- und oberirdisch gemäss Plan), oberirdisch: aus-
serhalb des Grünbereichs, wasserdurchlässig

π Nutzung: Einkaufszentrum (Verkauf von Lebensmittel und andere Güter des täglichen
Bedarfs verboten)

π Baumallee entlang der Erschliessungsstrasse
π Nur einheimische, standortgerechte Bepflanzung
π Flachdächer von Neubauten sind zu begrünen

Änderungen: 2005:
π Perimetervergrösserung (auf 18'173 m2)
π Aufhebung der ÜZ
π Parkplatzaufteilung neu geregelt

Baumasse: Gesamthöhe = 12.6 – 17.3 m
ÜZ = 0.26 – 0.63

Wirkung: Grossstrukturierte Industriezone
Weiter sichern: Sicherung Begrünung
Massnahmen: Belassen: Bebauungsplan ist auch mit neuem Recht anwendbar, Grundstücke haben sehr

unterschiedliche ÜZ-Werte und es sind wichtige Themen, wie Verkehr, Lärm etc. geregelt
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2.2. GP Acherfang inkl. Erschliessungsstrasse (1997, nicht realisiert)
Standort: Acherfang Zone:  Arbeitszone III a
Parteien: Verein Aurora und Schmid & Partner Planungs AG
Verfasser: Schmid & Partner Planungs AG
Eigentümer: Schmid Immobilien AG Buchrain (P1048), Möbel Hubacher AG (P608, P1058, P1059)
Umfang: 11’404 m2, 5 Gebäude (5 nicht realisiert)
Vorschriften: π ÜZ: 0.4

π Innerhalb der Baulinien können Hoch- und Tiefbauten erstellt werden. Baubegrenzungsli-
nien können innerhalb der Baulinien verändert werden. Ausserhalb der Baubegrenzungsli-
nien sind 1-geschossige bauten zulässig. Die Fläche innerhalb der Baulinien kann vorüber-
gehend bis zum Zeitpunkt des Endausbaus gemäss Gestaltungsplan zu Verkehrs- und
Parkzwecken benutzt werden.

π Fassadenhöhe: Gemäss Plan
π Erschliessung: Gemäss Plan

Parkplätze: Oberirdische Parkplätze müssen gemäss Plan ausserhalb des Grünbereichs
erstellt werden

π Nutzung: Ausstellungs- und Ladenflächen für transportorientierte Fachmärkte bis höchs-
tens 3'000 m² sind gestattet

π Umgebung: Oberirdische Parkplätze sind als wasserdurchlässige Grünanlage oder mit ei-
nem wasserdurchlässigen Belag zu erstellen

π Mit der Baubewilligung ist ein Bepflanzungsplan einzureichen
π Nur einheimische, standortgerechte Bepflanzung
π Flachdächer von Neubauten sind zu begrünen

Baumasse: --
Wirkung: --
Weiter
sichern:

π Sicherung Begrünung
π Anpassung Gestaltungsplanpflicht auf nicht bebaute Gebiete

Massnahmen: Aufheben: Gestaltungsplan wurde theoretisch nie genehmigt und hat Gültigkeit verloren, da
kein Baustart nach 5 Jahren erfolgt (Erschliessungsstrasse nicht ausreichend)
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2.3. BP Oberdorf (2016)
Standort: Eschenbach Dorf, Oberhof Zone:  Kernzone A
Parteien: Oberhof Eschenbach AG
Verfasser: Planteam
Eigentümer: Zentrum Oberhof AG und diverse weitere Eigentümer
Umfang: Ca. 6'900 m2, 2 bestehende Bauten (eine davon schützenswert), 3 Neubauten, Tiefga-

rage
Vorschriften: π Ausnützung:

π Baubereich A: Max. 90 % überbaut
π Baubereiche B, C1 und D: Max. 100 % (ausgenommen die im Plan bezeichneten

Bereiche 65 %)
π Baubereich B: Darf nur dann auf die Baubereichsgrenze bauen, wenn die Oeggen-

ringstrasse verkehrsberuhigt wurde, ansonsten 2 m Abstand
π Baubereich C2: Max. 95 %
π Baubereich C1: Mind. 2 Bauten mit mind. 7 m Abstand (ohne Berücksichtigung des

Sockels), Gemeinschaftsraum im EG
π Baubereich E1 und E2: Für Unterniveaubauten
EG-First: 12.7 – 13.1 m, notwendige technische Aufbauten erlaubt
Nutzung: Publikumsorientierte Verkaufs- und Dienstleistungsnutzug entlang des öffent-
lichen Platzes und der Seetalstrasse, im Baubereich F ist die bestehende Nutzung er-
laubt (Laden, Gewerbe, Verwaltung, Wohnen)

π Berechnung der Parkfelder nach VSS-Norm 640 281 mit Reduktion min. 50 %
π Zugewiesene oberirdische Parkplätze nur für Baubereich A zulässig
π Oberirdische Parkplätze nur für Besucherparkplätze des Baubereichs F
π Restliche PP in der Einstellhalle

π Anlieferung der Verkaufsflächen im Baubereich D:
π Wohnbauten möglichst wenig beeinträchtigt
π Be- und Entladen innerhalb der Bauten
π Anlieferung ab Oeggenringstrasse nicht vor 7.00 Uhr (ausgenommen geräuscharme

Fahrzeuge)
π Dach: kein Flachdach in Baubereichen B, C1, C2 und D
π Umgebung:

π Erschliessungsbereich und verkehrsfrei Flächen gemäss Plan (Umgebungsfläche 1
und 2)

π Platz: öffentlich, einheitlich, möglichst hindernisfrei
π Gestaltung: Hinsichtlich Massstäblichkeit, Formensprache, Gliederung, Material- und

Farbwahl und ökologischem Wert ergeben eine gute Gesamtwirkung
π Fassadenflucht: In den Baubereichen C1, C1 und D in der Längsrichtung des Baube-

reichs
Baumasse: Gesamthöhe = 13.5 – 18.9 m

ÜZ = 0.16 – 1.0
Wirkung: Dichtes, einheitliches Quartier
Weiter sichern: Sicherung Fusswegverbindung Oeggenringenstrasse - Gemeindehaus – Gerligenstrasse

in Erschliessungsrichtplan
Massnahmen: Belassen: Bebauung wurde erst kürzlich fertig gestellt, Parzellen haben sehr unterschied-

liche ÜZ-Werte/Gesamthöhen und Bebauungsplan ist auch mit neuem Recht anwendbar
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2.4. Erschliessungskonzept Schlettliweid (1982)
Standort: Schlettlirain Zone:  2-geschossige Wohnzone A
Parteien: Marti AG
Verfasser: Ingenieur-Planungs AG Roman Studer
Eigentümer: Diverse Eigentümer
Umfang: Ca. 10'800 m2,EFH/DEFH, Erschliessungsstrasse
Vorschriften: π Grenzabstände:

π Westlicher Strassenabstand: min. 6 m
π Östlicher Strassenabstand: min. 4 m
π Östlicher Grenzabstand: min. 7 m
π Für die übrigen gilt das kant. Baugesetz resp. das BZR

π Kehrplatz im Bereich des Strassenendes gewährleistet Ver- und Entsorgung der künfti-
gen Bauparzelle

π Nutzung: Alleinstehende, eventuell zusammengebaute 1 – 2 Familienhäuser
π Dach: Keine Flachdächer
π Parzellen haben nur orientierenden Charakter
π Im abgeänderten GP Sommerau für Parz. 182 ist die Weiterführung der Strasse (5 m

Breite), die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen zu Gunsten von Parz. 181 gewähr-
leistet

Baumasse: Gesamthöhe = 6.2 – 13.1 m
ÜZ = 0.12 – 0.25

Wirkung: Einfamilienhausquartier
Weiter sichern: Sicherung Wendehammer durch Verkehrszone
Massnahmen: Aufheben: Neuere Gebäude wurden auch mit Flachdächern bewilligt und Erschliessung

kann mit Verkehrszone gesichert werden
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2.5. GP Blumenau/Wydmühlehalde (2020)
Standort: Eschenbach Dorf, Widmüli Zone:  2-geschossige Wohnzone B
Parteien: Walter Müller, Denise Zumbühl-Riederer, Marie-Louise Riederer-Erni
Verfasser: Cometti Truffer Architekten, Luzern
Eigentümer: P1157,P88: Walter Müller, P1147: Denise Zumbühl-Riederer, P94 Marie-Louise Riederer-Erni
Umfang: Ca. 9’760 m2, 2 EFH, 13 MFH, Autounterstände, 2 MFH mit Einstellhalle verbunden,

Spielplatz, Gewässerraum
Vorschriften: π Ausnützung: max. 0.46, ÜZ: 0.33

π Hochbauten nur innerhalb der Baubereiche
π Balkone/Terrassen nur in dafür vorgesehenen Bereichen
π EG bis Dach: 6.5 - 9 m (gemäss Querschnitten)

EG-Koten +/- 20 cm verbindlich, Dachkoten um max. 50 cm überschreiten
π Nutzung: EFHs und MFHs
π Parkplätze: Einstellhalle, Autounterstände und oberirdische Parkplätze gemäss Situati-

onsplan
π Dach: Flachdächer, Zäsuren/Einschnitte gemäss Plan, einziges Attika im Baubereich E
π Aussehen: Einheitliche Materialisierung, Fassaden sind sandfarben
π Umgebung:

π Bäume entlang der Alten Kantonsstrasse sind verbindlich
π Freilegung und Renaturierung des Dorfbaches
π Freiraumbereiche sind einheitlich zu gestalten

Baumasse: Gesamthöhe = 6.5 – 9.0 m
ÜZ = 0.33

Wirkung: Überbauung mit Mehrfamilienhäusern, 1 Villa, Bach durchfliesst Überbauung
Weiter sichern: Sicherung Spielfläche durch überlagerte Grünzone, Gewässerraum gemäss GP, öffentli-

cher Fussweg entlang Bach und Trottoir entlang der Alten Kantonsstrasse in den Ver-
kehrsrichtplan aufnehmen

Massnahmen: Belassen: Wird derzeit realisiert. Die Parzelle 1147 ist ehemals Teil des GP Bachhalde
(2005). Vorliegender GP ersetzt die Vorschriften für die Parzelle 1147
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2.6. GP Bachhalde (2005)
Standort: Eschenbach Dorf Zone:  2-geschossige Wohnzone B
Parteien: Peter Tüfer, Klara Tüfer-Krelliger, Marie-Louise Rieder-Erni
Verfasser: TGS Partner Architekten
Eigentümer: P954: Barmet Thomas, P1147: Zumbühl-Riederer Denise, P93: Tüfer Peter Alfred Josef
Umfang: Ca. 7'400 m2, 4 MFH, Autounterstände, Spielplatz
Vorschriften: π Bachhalde Ost und West sind unabhängig voneinander realisier- und abänderbar

π Ausnützung: max. 0.45
π Hochbauten nur innerhalb der Baubereiche
π Baulinien können um max. 1 m überschritten werden
π EG – Dach: 8.6 -10.8 m (gemäss Querschnitten)

EG-Koten +/- 20 cm verbindlich, Dachkoten um max. 50 cm überschreiten
π Nutzung: 4 MFH
π Parkplätze: Einstellhalle und oberirdische Parkplätze gemäss Situationsplan
π Dach: Flachdach
π Aussehen: Einheitliche Materialisierung, Fassaden sind sandfarben
π Umgebung:

π Bäume haben orientierenden Charakter
π Dorfbach kann freigelegt werden

Baumasse: Gesamthöhe = 9.6 – 10.7 m
ÜZ = 0.2 – 0.22

Wirkung: Zwei Mehrfamilienhäuser
Weiter sichern: Sicherung Spielfläche durch überlagerte Grünzone
Massnahmen: Wurde bereits aufgehoben. Nicht bebauter Bereich auf der Parzelle 1147 wird durch

neuen GP Blumenau/Wydmühlehalde aus dem Jahr 2020 ersetzt
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2.7. GP Eschenpark (2009)
Standort: Oberhof, Eschenbach Dorf Zone:  3-, 2-geschossige Wohnzone A & B
Parteien: D. Stalder
Verfasser: Nosetti + Partner
Eigentümer: Diverse Eigentümer
Umfang: 25'864 m2, 14 Mehrfamilienhäuser, Einstellhalle, Schwimmteich, Spielflächen
Vorschriften: π Ausnützung:

π W3: 0.5 + 15 % GP-Bonus = 0.575 (max. 3 VG, Dachfirsthöhe max. 5 m, Kniestock-
höhe 0.9 m)

π W2-d: 0.45 (max. 2 VG, Dachfirsthöhe max. 4.2 m, Kniestockhöhe 0.9 m)
π W2: 0.3 + 15 % GP-Bonus = 0.345 (max. 2 VG, Dachfirsthöhe max. 4.2 m, Knie-

stockhöhe 0.9 m)
π Abweichung max. +/- 50 cm
Baubereiche für Hochbauten und Einstellhallen dürfen max. 2 m verschoben werden,
eingeschossige Nebenbauten bis max. 30 m2 auch ausserhalb der Baubereiche, be-
heizte Wintergärten sind nicht gestattet, unbeheizte müssen sich dem architektonischen
Gesamtkonzept unterordnen

π Höhe EG: 477.5 – 482.00 m ü. M. (+/- 50 cm)
π Erschliessung: Einmündung in die Gerligenstrasse mit Sichtlinien
π Parkplätze: 1.5 pro Wohnung + 10 % Besucherparkplätze, 1 Abstellplatz à 2.5 m2 für

Motorräder/Roller pro 3 Wohnungen
π  2 unterirdische, eingeschossige Einstellhallen im dafür vorgesehenen Baubereich

(ca. 132 PP für Autos und 27 für Motorräder)
π Oberirdische Parkplätze haben einen sickerfähigen Belag (ca. 20 PP)

π Dach: Begrünte Flachdächer, allenfalls leicht geneigte Schrägdächer
π Attika: Max. 2/3 der Fläche des darunter liegenden Vollgeschosses, auf 2 Seiten min. 2 m

von den jeweiligen Fassaden zurückversetzt, wobei min. 2/3 dieser zwei Attikafassaden
von der Hauptfassade zurückspringen muss

π Lärmschutz: 2 m hohes akustisch wirksames Hindernis entlang der Seetalstrasse, 1 m
hohe Balkonbrüstungen, schallabsorbierende verkleidete Balkonuntersichten, nicht öf-
fenbare transparente Fassadenbauteile

π Umgebung:
π Min. 20 % der Wohnfläche (2'164 m²) als Spiel- und Freizeitfläche (Spiel- und Sitz-

plätze, Schwimmteich)
π Verkehrsfreie Siedlung, interne Erschliessung durch Fusswege mit adäquater Be-

leuchtung
π Zwei Zentrale Sammelstellen für Kehrrichtentsorgung

π Nebenräume:
π Keller- oder Estrichraum oder Reduit: 10 m² / Wohnung
π Waschraum: 8 m² / max. 6 Wohnungen
π Trocknungsraum mit Trocknungsgerät: 16 m² / max. 3 Wohnungen

Baumasse: Gesamthöhe = 8.8 – 12.4 m
ÜZ = 0.11 – 0.26

Wirkung: Einheitliche Überbauung mit grosszügig gestalteter Umgebung
Weiter sichern: π Sicherung Spielfläche durch überlagerte Grünzone

π Sicherung Begrünung entlang Hauptstrasse und Bahngleis
π Sicherung einheitliche Gestaltung

Massnahmen: Aufheben: Erstellung Erhaltungszone (einheitliche Gestaltung, aber Möglichkeit zu Um- und
Anbauten), Parzellen haben sehr unterschiedliche ÜZ-Werte/Gesamthöhen, viele qualita-
tive Bestimmungen zu Aussenraum, Gestaltung der Gebäude, Erschliessung etc.
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2.8. GP Hintere Kreuzweid (1996, 1999)

Änderung 1999:

Standort: Chrüzweid Zone:  2-geschossige Wohnzone A
Parteien: Erbengemeinschaft Meyer
Verfasser: Ingenieurbüro Weilenmann + Blättler AG
Eigentümer: Diverse Eigentümer
Umfang: 8'000 m2, Erschliessungsstrasse, 16 Einfamilienhäuser
Vorschriften: π Nutzung:

π Baubereich A/B: Einzelbauten resp. DEFH
π Baubereich C/D: Einzelbauten
π NO-Bereich: Nur kleine Bauten und Anbauten

π EG-Kote max. 0.8 m über der ausgemittelten Terrainkote
Änderungen: Aufhebung der Baubeschränkung, dass entlang der Gerligenstrase nur Klein- und Anbau-

ten gestattet sind
Baumasse: Gesamthöhe = 7.0 – 12.6 m

ÜZ = 0.11 – 0.24
Wirkung: Einfamilienhausquartier
Weiter sichern: --
Massnahmen: Aufheben: Gestaltungsplan mit ursprünglich vier grossen Baubereichen kann mit Grund-

nutzung abgedeckt werden
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2.9. GP Lindenbrunnen I + II (1992, 1999, 2001, 2004)
Standort: Schindlere Zone:  3-geschossige Wohn- & Grünzone
Parteien: Einwohnergemeinde Eschenbach, Hans Kaufmann, Lindenbrunnen II: Johann Kaufman

(Liberale Baugenossenschaft Lindenbrunnen Eschenbach)
Verfasser: Architekturbüro Werner Leuenberger AG, Anliker AG (Lindenbrunnen II)
Eigentümer: Wohngenossenschaft Eschenbach (Parz. 1097), diverse Eigentümer
Umfang: 15'194 m2, Gebäudezeile, 6 MFH, Tiefgaragen
Vorschriften: π AZ: 0.45 (inkl. GP-Bonus)

π Max. EG-Koten: A – H 473.4, I 472.5 – M 479.0 (I - M: max. + 0.5 m, - 1 m)
π Firsthöhe: 12.6 – 12.8 m
π VG: I – M: 3 (oder 2) mit voll ausgebautem Dach
π Gebäudestandort: A – H gemäss Plan verbindlich, I – M orientierend
π Strassenabstand zur Kantonsstrasse 6 m
π Erschliessung: Anschluss Zielacherstrasse, zwei Brücken für Fahrverkehr und Fussgän-

gersteg für Gebäude A – H
π Parkplätze:

π Gebäude A – H: gemeinsame Tiefgarage
π Tiefgaragen für Gebäude I – M + 8 Plätze der Garage A – H
π 11 Besucherparkplätze entlang der Spielstrasse (Rasen-Mohr-System)

π Dachform gemäss Plan, Dachaufbauten (Lukarnen, Schleppdächer etc.) sind gestattet
π Materialien:

π Steildächer: Tonziegel, Betonziegel, Eternitschiefer (dunkelbraun / schwarz / grau)
π Fassaden: Verputze (helle Töne), Holz & Stahl (Stahlbleche nur in Teilflächen), Sicht-

beton für einzelne Bauelemente (Kellersockel, Tröge, Liftschächte etc.)
π Bepflanzung:

π Allee Wirkung entlang der Wohnstrasse, einheimische Laubbäume, max. 8 m hoch
π Bepflanzung des Bachlaufes mit Rücksprache des kant. Amtes für Wasser- und Brü-

ckenbau
π Baumreihe entlang der Kantonsstrasse um Häuserzeile (A - H) zu unterbrechen
π Allgemein soll eine schöne Durchgrünung erreicht werden

π Umgebung: Spielwiese und Spielplatz im westlichen Teil der Anlage LBLE für die ge-
samte Überbauung, Kleinkinderspielplätze für die einzelnen MFH

π Entsorgung: Zusammengefasste Containerstandorte für die Gebäudegruppen, ein Hun-
deversäuberungsplatz

π Die zukünftige Parzelle der LBLE ist mit der konsumierten BGF nicht identisch. H. Kauf-
mann wird deshalb als Eigentümer der Parz. 347 die erforderliche BGF an die LBLE
verkaufen (übertragen).

Lindenbrun-
nen II

(Präzisierung der
Parz. 347)

π Gebäudevolumen: 4 VG + Attika
π Normalgeschosshöhe max. 3 m
π Dachgeschosshöhe max. 3.8 m
π UG max. um 2/3 ihrer Aussenfläche aus dem gewachsenen Terrain

π Anzustrebende EG-Koten: 472.30 – 473.30 m ü. M. (max. + 20 cm)
π Gebäudehöhe max. 15.6 m (Dachaufbauten von max. 1.50 m erlaubt)
π Baufelder:

π Gemäss Gestaltungsplan (Abweichungen nach innen zulässig)
π Vordächer dürfen 1 m über die Baufeldbegrenzungslinie
π Balkone dürfen um 1 m die gesetzlichen Grenzabstände überragen
π Gebäude der einzelnen Baubereiche sind geometrisch aufeinander auszurichte (Ge-

bäude B und C südseitig auf einer Fluchtlinie)
π Baufeld der Tiefgarage kann bei Bedarf gegen Süden erweitert werden

π Erschliessung über die Lindenbrunnenstrasse (bis auf Velos verkehrsfrei)
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π Parkplätze: 1 PP / Wohnung in der Tiefgarage, Besucherparkplätze oberirdisch in den
Parkbereichen

π Dachform: Flachdächer oder flach geneigte Pultdächer (Dachfläche werden begrünt)
π Fassaden: räumliche und architektonische Einheit, allseitig gleichwertig
π Nutzung: Wohnen, private Büros oder stilles Gewerbe im EG möglich
π Umgebung:

π Fusswege und Plätze bekiest, in Verbundstein oder in Ökoasphalt
π Freistehende Einzelbäume und Grünflächen bewahren landschaftlichen Ausdruck
π Kinderspielplätze und Freizeitbereich min. 20 % der AGF

π Dorfbach: wird in natürlicher Art belassen, kann im westlichen Teil ausgeweitet werden,
Bachabstand 6 m

Änderungen: Änderungen 1999 und 2001 sind evtl. nicht genehmigt
Beide Änderungen weisen ein neues Überbauungskonzept auf

Baumasse: Gesamthöhe = 13.8 – 18.9 m
ÜZ = 0.17 – 0.32

Wirkung: Grossvolumige Überbauung mit grosszügigen Grünflächen
Weiter sichern: π Sicherung Spielfläche durch überlagerte Grünzone

π Sicherung Begrünung
Massnahmen: Aufheben beider Gestaltungspläne: Für bedeutende baulichen Veränderungen soll über

die Parzellen 57 und 947 und über die Parzellen 347 und 1097 ein Gestaltungsplan aus-
gearbeitet werden müssen (Gestaltungsplanpflicht)

2004 (Lindenbrunnen II):
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